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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 06.11.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste 
Aktenzeichen: 10 24 15 
 

Vorlagen-Nr.  19-2020/2025 

Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 17.11.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 24.11.2020  

 

 

Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Gremien 
hier: Verbandsversammlung des Schwalmverbandes 

 

Sachverhalt: 

 
Für verschiedene Unternehmen bzw. Einrichtungen sind Vertreter zu entsenden. Gemäß § 63 

Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der 

Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Die weiteren Regelungen treffen § 113 GO 

NRW sowie § 15 der Hauptsatzung. Sofern mehrere Vertreter zu benennen sind, muss der Bür-

germeister oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Gemeinde dazuzählen.  

 

Bei den Abstimmungen der Besetzungsverfahren nach § 50 Absatz 4 GO NRW ist der Bürger-

meister stimmberechtigt.  

 

Bei der Aufstellung der Listen ist § 12 Landesgleichstellungsgesetz zu beachten. Demnach soll 

gemäß Absatz 4 bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen der Anteil von Frauen min-

destens 40 Prozent betragen. Für die Wahlen zu den Ratsausschüssen gilt § 12 LGG im Übri-

gen ausdrücklich nicht.  

 

In der Sachverhaltserläuterung zu der Vorlage 14-2020/2025 für die Sitzung des Rates am 03. 

November 2020 wurde unter Ziffer 6 darauf verwiesen, dass hinsichtlich der Entsendung von 

Vertretern in die Verbandsversammlung noch eine inhaltliche Abstimmung mit dem Schwalm-

verband ausstand; inhaltlich ging dabei es um die Abgrenzung der Gremienbesetzung der Ver-
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bandsversammlung und des Vorstandes des Schwalmverbandes. Diese Abstimmung hat nun 

stattgefunden. Jede Kommune im Verbandsgebiet entsendet eine Person in die Verbandsver-

sammlung und benennt für den Vertretungsfall eine/n Stellvertreter/Stellvertreterin.  

 

Mit dem gemeinsamen Vorschlag für die Wahlen und Beschlüsse in der konstituierenden Rats-

sitzung aller im Rat vertretenen Fraktionen und des Ratsmitgliedes Thomas Niggemeyer vom 

03. November 2020 wurden als Mitglied Herr Martin Fackler und als stellvertretendes Mitglied 

Frau Beate Siegers vorgeschlagen. 

 

Mit Mail vom 06. November 2020 (s. Anlage) teilt Herr Wahlenberg als CDU-Fraktionsvorsitzen-

der mit, dass in Abänderung des vorgenannten gemeinsamen Vorschlages Herr Bernd Coenen 

als Mitglied vorgeschlagen wird.  

 

Beschlussvorschlag: 

In die Verbandsversammlung des Schwalmverbandes werden Herr Bernd Coenen als Mitglied 

und Frau Beate Siegers als stellvertretendes Mitglied entsandt.  

 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Änderungsvorschlag der CDU-Fraktion vom 06. November 2020.pdf 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 




